
 
  

 

Mehrarbeit SB 

Besondere Fürsorgepflicht gegenüber Schwerbehinderten bei Mehrarbeit 

 

„Schwerbehinderte Lehrkräfte werden auf ihr Verlangen gemäß § 207 SGB IX von Mehrarbeit freige-

stellt.“ - Allgemeine Dienstordnung (ADO) - BASS 21-02 Nr. 4  

 

Sofern nur die Regelermäßigung in Anspruch genommen wird, ist die Anordnung bzw. Genehmigung von 

Mehrarbeit nicht gegen den Willen der Lehrkräfte zulässig. Ferner regelt die Richtlinie zum SGB IX (BASS 21 

– 06 Nr. 1), dass schwerbehinderten Menschen aus der Ablehnung der Mehrarbeit kein Nachteil entstehen 

darf. 

Aus seiner Fürsorgepflicht heraus gewährt der Dienstherr seinen schwerbehinderten Beschäftigten eine 

Pflichtstundenermäßigung (VO Abs.2 zu § 93 SchulG). Diese Ermäßigung bedeutet einen Nachteilsausgleich 

und soll die Arbeitskraft dieser Beschäftigungsgruppe möglichst lange erhalten und die begrenzte Dienstfä-

higkeit oder die vorzeitige Zurruhesetzung verhindern. 

Die Ermäßigung der Pflichtstunden kann weder gekürzt noch mit irgendetwas verrechnet werden. Das be-

deutet, dass die schwerbehinderte Lehrkraft einen gegebenenfalls gerichtlich durchsetzbaren Anspruch da-

rauf hat, dass ihr die aufgrund ihrer Schwerbehinderung zustehenden Entlastungsstunden auch tatsächlich 

gewährt werden. 

 

Bei schwerbehinderten Lehrkräften, deren Pflichtstunden über die generelle Pflichtstundenermäßigung hin-

aus zusätzlich ermäßigt worden sind, ist von der Anordnung bzw. Genehmigung von Mehrarbeit abzusehen.  
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